
Beschlussvorlaqe

STADT VALLENDAR

StadtJ2O25IOO78

Geschäftszeichen Datum
Fachbereich 3 - Bürgerdienste -

Knopp, Dirk
06.08.2025 öffentlich

Beratungsfolge Datum Status TOP Abst.Ergebnis
Schulträger- und
Kindergartenausschuss Stadt

16.09.2025 öffentlich

Stadtrat 07.10.2025 öffentlich

Anpassung der Elternbeiträge für die Betreuende Grundschule ab dem Schuljahr
2026/2027

Besch IussvorschIag:

Der Ausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Beitrüge wie vorgeschlagen zu erhöhen.

Der Stadtrat beschließt der Empfehlung des Ausschusses zu folgen.

mpeters
Bleistift



Problembeschreibung:

Für die Betreuende Grundschule leistet die Stadt Vallendar einen erheblichen Eigenanteil, weit
hinausgehend über den Eigenanteil, den die Stadt leisten müsste (s. Anlage 1). Hier sind zur
Information auch die Daten der anderen 3 Kommunen mit aufgeführt.
Aufgrund der Haushaltslage ist eine Erhöhung der Elternbeiträge unumgänglich.

Der Landkreis hat die Elternbeiträge zum 01.09.2025 für Kinder unter 2 Jahren in
Kindertagesstätten und Horte erhöht. Die alten als auch die neuen Beiträge sind als Anlagen 2
und 3 beigefügt.

Die Einkommensstaffelung des Landkreises von bisher 6 in nun 8 Einkommensgruppen ist
wegen des Verwaltungsaufwandes bei der Ermittlung der Beitragsstufe für die Betreuende
Grundschule nicht angeraten.

Die bisherige Regelung der Stadt gemäß Anlage 4 sollte grundsätzlich beibehalten werden, da
hier eine Eingruppierung mit geringem Aufwand möglich ist.

Die Ermittlung der Höhe des Elternbeitrages unter Berücksichtigung sozialer Faktoren sowie der
Haushaltslage (Reduzierung des Elgenanteils der Stadt Vallendar auf 10 % gemäß Anlage 1), ist
jedoch nahezu unmöglich.

Gründe hierfür sind, dass man nie vorhersagen kann, wie viele Anmeldungen erfolgen, wie viele
Fälle hiervon aus sozialen Aspekten einen geringeren Betrag zahlen und wie viele Kinder
tatsächlich auch die vollen 10 Berechnungsmonate die Betreuung wahrnehmen.

Der Landkreis hat seinen Höchstbetrag für Elternbeiträge von 195� monatlich auf 300� erhöht.
Dies entspricht einer Erhöhung um 53,85 %.

Daher wird vorgeschlagen, die Elternbeiträge für die Betreuende Grundschule ebenfalls um
53,85 % zu erhöhen. Dies würde folgende Elternbeiträge ergeben:

Für Empfänger staatlicher Sozialleistungen wie z. B. Wohngeld von bisher 40� auf 61,54�. Aus
Vereinfachungsgründen wird hier eine Abrundung auf 60� vorgeschlagen.

Für alle anderen Eltern von 100� auf 153,85� Auch hier wird aus Vereinfachungsgründen ein
abgerundeter Betrag von 150� vorgeschlagen.

Für die Inanspruchnahme der Wirtschaftskraft für Essenskinder wären statt bisher 20� jetzt
30,77�, abgerundet 30� zu entrichten.

Essen wird wie bisher in tatsächlicher Höhe nach der Anzahl der eingenommenen Essen
a bgerech net.

Für Empfängervon staatl. Sozialleistungen werden die Essenkosten im Rahmen des Bildungs-

und Teilhabepaketes (BuT) durch Jobcenter etc. in voller Höhe übernommen.

Die Erhöhung der Elternbeiträge wird auf jeden Fall den Eigenanteil der Stadt Vallendar
erheblich reduzieren, ob dies im gewünschten Umfang erfolgt, bleibt abzuwarten.



Adolf 1. c(1nider
Bürcierrristd'r der VG Vallendar


